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Diözesane Leitpunkte

für die Erarbeitung einer Gottesdienstordnung von 

zwei oder mehreren Pfarrgemeinden 

Veröffentlicht in den Pastoralamtsinformationen vom September 2000

Präambel

Gottesdienstzahl und Gottesdienstzeiten, Feierformen und Feierorte zwischen mehreren Gemeinden zu ordnen und das Zusammenwirken der personellen Kräfte unter teils stark veränderten Bedingungen zu gestalten, berührt zutiefst das Leben jeder Pfarrgemeinde. Konkrete Ergebnisse einer solchen Neuordnung sind immer auch Ausdruck eines (mehr oder weniger reflektierten) Vorverständnisses von Kirche, Pastoral und Liturgie.

Die vorliegenden diözesanen Leitpunkte sprechen in Fortführung und Konkretisierung der „Diözesanen Rahmenordnung: Liturgische Sonntagsfeier ohne Priester“ (Diözesanblatt Jg 140 (1994 - Art. 3; mit Art. 46 u. 69))  diese Grundfragen an. Sie wurden von der Liturgiekommission mit Zustimmung des Bischofs erarbeitet und werden als diözesaner Orientierungsrahmen für die Regelung von Gottesdienstordnungen vorgelegt.

Es hat sich gezeigt, dass unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen, kirchlichen und pastoralen Bedingungen zwei unterschiedliche Optionen vertreten werden, die beide Wichtiges in Erinnerung rufen:

· Die eine Option geht denkerisch von der Eucharistie aus, deren ekklesiale Bedeutung unersetzbar ist. Ihr Ziel ist deshalb vorrangig die Sicherstellung von Eucharistiefeiern. Dieses Bemühen und der persönliche Einsatz der Priester für den Vorsteherdienst stützen das Bewusstsein von der Eucharistie als Lebensmitte einer christlichen Gemeinde.

Zugleich aber wird möglicherweise der lebendige Kontakt zwischen dem Priester und den Gemeinden erschwert; im Bewusstsein der Menschen kann sich sein Dienst an den Gemeinden auf einen rein sakramentalen und juridisch notwendigen verengen.

(
Die andere Option geht denkerisch von der konkreten Pfarrgemeinde als Gemeinde Jesu Christi aus. Ihre Sorge ist, dass das kirchliche Geschehen der Eucharistie langfristig ohne konkrete Erfahrbarkeit der Gemeinde nicht lebbar ist. Ihr Ziel ist, die dieser schwierigen Situation den Wert und die Würde des gottesdienstlichen Handelns der ganzen Gemeinde zu stärken.

Zugleich aber besteht dabei die Gefahr, dass die kirchenkonstituierende Bedeutung der Eucharistiefeier auf Dauer weniger erfahrbar wird.

Diese beiden Optionen lassen sich in vielen Situationen nicht spannungsfrei versöhnen, obgleich beiden wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. die Punkte 6 und 11). Die Liturgiekommission möchte  ermutigen, sich in Klärungs- und Entscheidungsprozessen gerade von jener Position in Frage stellen und herausfordern zu lassen, die weniger plausibel und auf den ersten Blick weniger zielführend erscheint: Wie können wir als Gemeinde durch unser pastoral-liturgisches Handeln sicherstellen, dass die Schwächen unserer Option bewusst bleiben und die Ziele der jeweils anderen Option nicht verloren gehen? 

Für das richtige Verständnis der folgenden Leitpunkte ist zu beachten: 

Ausgangspunkt und Voraussetzung der Überlegungen ist, dass es das gemeinsame Ziel aller sein muss, auf Dauer die Eucharistie als die dem Sonntag eigene Feier zu sichern und zu fördern.
Leitpunkte

1.
Kann in einer Gemeinde am Sonntag keine Eucharistie gefeiert werden, soll dort ein anderer Gottesdienst stattfinden.

Eine Pfarrgemeinde, die den Herrentag nicht mehr gemeinsam begeht, verliert ihre Mitte. Deshalb ist es sinnvoll und wünschenswert, dass auf jeden Fall die Gemeinde am Sonntag zum Gottesdienst zusammen kommt.


2.
Wichtiger als die Sicherstellung eines reichen Gottesdienstprogrammes ist die Sorge um die Versammlung der Gemeinde um ihren Herrn in der (einen, gemeinsa​men) Eucharistiefeier.

Prinzipiell soll die sonntägliche Eucharistiefeier die ganze Gemeinde versammeln. Die pastoral häufig wünschenswerte Rücksicht auf bestimmte Zielgruppen und Mentalitäten muss sich ggf. in unterschiedlichen Akzentsetzungen an unterschiedli​chen Sonntagen ausprägen.

3.
Die Eucharistiefeier in der Pfarrkirche hat am Sonntag Vorrang vor Eucharistiefeiern in Filialkirchen, Kapellen u.ä. 

Wesentliche Aufgabe der Eucharistiefeier am Sonntag ist, die verschie​denen Ein​zelpersonen und Gruppen zu einer Gemeinde in Christus zu verbin​den. Daher hat die Großgemeinde Vorrang vor den Interessen von Teilgemeinden (Kasual- und Gruppengottesdienste, auch in Altenheimen und Krankenhäusern). Aus​nahmen können sich ergeben, wo sich fak​tisch - etwa um eine Filialkirche - eine zweite Gemeinde gebildet hat. 

4.
Bei notwendigen Änderungen des Gottesdienstprogrammes ist Solidarität der größeren Pfarren zum Schutz der kleineren Pfarren notwendig. Wichtiger als ein reiches "Messangebot" größerer Pfarren ist deshalb die Sicherstellung ei​ner Euchari​stiefeier in jeder Gemeinde.

Dieses Prinzip findet seine objektive Beschränkung natürlich in der Größe des Kir​chen​raumes, die häufig in größeren Pfarren eine zweite Eucharistiefeier notwendig macht. 

5.
Wichtiger als die idealen Gottesdienstzeiten einer Gemeinde sind zumut​bare Gottesdienstzeiten für alle Gemeinden.

Dies gilt nicht nur dann, wenn ein Priester für mehrere Gemeinden verantwortlich ist, sondern auch für das Miteinander in den Seelsorgsräumen.

6.
Grundsätzliche Entscheidungen stehen an, wenn in mehreren Gemeinden jeweils mehrere Sonntagsgottesdienste gefeiert werden, aber nur ein Priester zur Verfügung steht.

Wenn man sich entscheidet, an jedem Sonntag zumindest eine Messe in jeder Gemeinde zu feiern, kann leichter erfahren werden, dass die Eucharistie Mitte und Quelle des Lebens der Gemeinde ist. 

Wo der Priester an einem Sonntag jeweils die Gottesdienste nur mit einer Gemeinde feiert, wird der lebendige Kontakt im Umfeld der Sonntagsgottesdienste erleichtert und geistlicher Vollzug ohne Hektik gefördert.

7.
Vor der Entscheidung, am Sonntag statt einer Messe eine Wort-Gottes-Feier vorzusehen, sind die zumutbaren Möglichkeiten für eine priesterliche Aushilfe auszuschöpfen.

Bei langfristig bekannter Notwendigkeit gehört dazu die Beratung und Abstimmung im Seelsorgeraum und auf der Dekanatskonferenz, bei kurzfristig auftretender Notwendigkeit gehört dazu die Rückfrage beim Dechanten.

8. 
Im Blick auf die sonntägliche Eucharistiefeier ist die persönliche Beziehung zur Gemeinde keine zentrale Voraussetzung zur priesterlichen Mithilfe. 

Alle Priester sollen nach ihren Möglichkeiten zu regelmäßiger und gelegentlicher Aushilfe am Sonntag bereit sein. Dabei ist eine personale Beziehung zwischen Gemeinde und Priester angemessen, hilfreich und anzustreben. Eine angemessene Gottesdienstkultur setzt jedoch eine grundlegende kommunikative Befähigung voraus.

9.
Um einer geistlichen Überforderung vorzubauen darf keine Gottesdienstordnung vorsehen, dass ein Priester mehr als drei Eucharistiefeiern (incl. Vorabendmesse) vorstehen muss.

Die Einhaltung dieser Vorschrift des can. § 2 CIC ist nicht nur Selbstschutz des einzelnen Priesters, sondern auch Akt der Solidarität mit anderen Priestern.

10.
Damit keine ungeistliche Hektik aufkommt, darf der zeitliche Abstand der Gottesdienst-Beginn-zeiten, die von derselben Person geleitet werden nicht zu kurz sein.

Als ein Minimum sind mindestens 75 Minuten zuzüglich Wegzeit anzusetzen. Doch ist es durchaus denkbar, dass im Blick auf die konkreten Umstände sowie die persönlichen Möglichkeiten auch längere Abstände festgelegt werden. Es ist anzustreben, dass die Gemeinden Verständnis für diesbezügliche Wünsche bzw. Vorgaben der Priester entwickeln.

11.
Grundsätzlich ist auch zu klären, wie zu handeln ist, wenn kurzfristig eine Sonntagsmesse möglich ist, obwohl langfristig eine Wort-Gottes-Feier geplant werden musste.

Wo dann die Wort-Gottes-Feier gefeiert wird, kann kein Zweifel an der Wertschätzung der Mitarbeit von Laien für eine lebendige sonntägliche Versammlung der Gemeinde aufkommen.

Wo die Messe – unter weitestgehender Integration der geleisteten Vorbereitung – gefeiert wird, kann kein Zweifel über die besondere Bedeutung der sonntäglichen Eucharistiefeier aufkommen.

12.
Bei einzelnen Festen, die besonders von der Eucharistie geprägt sind (z. B. Fronleichnam, aber auch Gründonnerstag), ist eine gemeinsame Feier mehrerer Pfarren sinnvoller, wenn sonst in einer Gemeinde keine Eucharistie stattfinden kann. 

Zu beachten ist auch, dass z. B. eine Fronleichnamsprozession ohne Eucharistiefeier nicht erlaubt ist. Gegebenenfalls kann natürlich die Feier des Fronleichnamsfestes mit der Prozession auf den Sonntag vorher oder nachher verschoben werden. Lösungen mögen im Seelsorgsraum überlegt und abgesprochen werden. 

13.
Da die Liturgie zu den Grundvollzügen der Kirche gehört, ist es wünschenswert, dass in jeder Pfarre zumindest an einem Ort (Pfarr-, Filialkirche oder Kapelle) täglich Gottesdienst gefeiert wird.

Kirchen sind zuerst Gottesdiensträume, die davon leben, dass in ihnen gebetet und gefeiert wird. Jede noch so kleine Gottesdienstgemeinschaft handelt stellvertretend für die ganze Gemeinde. Dies gilt auch, wenn keine Eucharistie gefeiert wird. 

14.
Es ist anzustreben, dass in allen Gemeinden neben der Eucharistiefeier auch andere Gottesdienstformen – vor allem auch an den Werktagen – gepflegt werden.

Viele dieser Gottesdienste (Stundenliturgie, Wort-Gottes-Feiern, Andachten) können auch von Laien geleitet werden. Die Hochschätzung anderer Gottesdienstformen wird sich allerdings auch darin zeigen, dass diese nicht nur von Laien, sondern auch von Priestern mitgefeiert und fallweise geleitet werden.
